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Meldung „Umlagebeträge Festsetzung 2024 und Abrechnung 2022“ 
– Ausfüllanleitung für stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, 
Meldefrist: 30.06.2023 
 
 

1. Allgemeine Hinweise 
 

 

Was ist die Meldung „Umlagebeträge Festsetzung 2024 und Abrechnung 2022“? 
 
Mit den Angaben im Bereich Festsetzung der Umlagebeträge wird die Höhe der Umlagebeträge für 

das kommende Finanzierungsjahr 2024 für Ihre Pflegeeinrichtung errechnet.  

Im Rahmen der Abrechnung der Umlagebeträge 2022 werden die Einnahmen aus den in Rechnung zu 

stellenden Ausbildungszuschlägen PflBG dem Umlagebetrag 2022 gegenübergestellt. Der errechnete 

Differenzbetrag wird per Festsetzungs- und Zahlungsbescheid mitgeteilt. 

 
 
Wer muss die Meldung abgeben?  
 

Alle (teil-)stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, die am Ausgleichsverfahren teilnehmen 

(vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3 PflBG) müssen die Umlagemeldung abgeben (vgl. § 17 Abs. 1 PflAFinV) und 

zwar unabhängig davon, ob sie ausbilden oder nicht.  

 

 

Bis wann ist die Meldung abzugeben? 
 

Meldefrist ist der 30.06.2023. 

 

 

Was beinhaltet die Meldung? 
 

Im Rahmen der Meldung müssen (teil-)stationäre Pflegeeinrichtungen folgende Angaben machen: 

 

 Anzahl der Vollzeitäquivalente der Pflegefachkräfte zum 15.12.2022 

 Anzahl der Vollzeitäquivalente der Pflegefachkräfte lt. Vergütungsvereinbarung zum 01.05.2023 

- Bei Einrichtungen mit einer Inbetriebnahme nach dem 01.05.2023 ist die aktuell geltende 

Vergütungsvereinbarung maßgeblich 

 Platzzahl lt. Versorgungsvertrag zum 01.05.2023 

 Handelt es sich um eine teilstationäre Pflegeeinrichtung (Tages- bzw. Nachtpflege)? 
- Ggf. Anzahl wöchentl. Öffnung 

 Anzahl der tatsächlichen Belegungstage 2022 

 Upload Nachweis der tatsächlichen Belegungstage 2022 (verpflichtend) 

 Höhe des täglichen von der Pflegekasse genehmigten Ausbildungszuschlags PflBG 2022 
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 Upload Bestätigungsschreiben des Ausbildungszuschlags PflBG 2022 durch die federführende 

Pflegekasse (verpflichtend) 

 Sofern zutreffend: Über den Pflege-Rettungsschirm abgerechnete Belegungstage 2022, die auf 

den Ausbildungszuschlag PflBG entfielen 

 Nachweis der gemeldeten Daten zur Abrechnung, siehe unten 

 

 

Wie sind die Angaben zur Abrechnung der Umlagebeträge nachzuweisen? 
 
Die für die Abrechnung notwendigen Angaben sind dem AFBW durch die Geschäftsführung bzw. 
eine vertretungsberechtigte Person oder den Jahresabschlussprüfer nachzuweisen. Das Nachweis-

formular der Geschäftsführung kann in der Meldung generiert und heruntergeladen werden. Das 

Muster hierfür ist in der Anlage beigefügt. 

 

 

2. Öffnen der Meldemaske 
 

 

 
 

 

3. Hinweise zur Dateneingabe 
 
 

Vorab-Hinweis: 
Bei der Eingabe eines Null-Wertes in den folgenden Eingabefeldern ①/②/③ öffnet sich folgendes 
Begründungsfeld: 
 

 

 

Bitte „Umlagebeträge 
Festsetzung 2024 und 
Abrechnung 2022“ 
auswählen und auf 
„Meldung bearbeiten“ 
klicken. 
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Die Eingabe eines Nullwertes kann begründet sein. Bitte nehmen Sie die entsprechende Begründung 

sorgfältig vor. Denn: bei unvollständigen/unplausiblen Datenmeldungen hat der AFBW den Umlage-

betrag per Schätzung festzusetzen.  

 

 

① Eingabefeld: Anzahl der Vollzeitäquivalente der Pflegefachkräfte zum 15.12.2022 
 
 

 

 
 

 

Erläuterungen: 

 Pflegefachkräfte sind alle examinierten Pflegekräfte mit einer dreijährigen Berufsausbildung  

(Altenpfleger/innen, Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Gesundheits- und Kinderkranken-

pfleger/innen). 

Es ist die Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Pflegefachkräfte zu melden, die am gesetzlich 

vorgegebenen Stichtag 15.12.2022 in der Einrichtung beschäftigt (Pflegefachkräfte mit einem Ar-
beitsvertrag) oder eingesetzt (z. B. Leiharbeiter, Zeitarbeiter) waren. Eingerechnet werden Pfle-
gefachkräfte unabhängig von ihrem tatsächlichen Einsatzbereich (somit auch z. B. verantwortli-

che Pflegefachkraft (PDL), Heimleitung oder Geschäftsführung). Berücksichtigt werden auch Inha-

ber/innen mit der Erlaubnis zum Führen einer der o. g. Berufsbezeichnungen sowie geringfügig 

beschäftigte Pflegefachkräfte („Minijobber“). 

 Nicht einzubeziehen sind Pflegefachkräfte, die außerhalb der Entgeltfortzahlung beim Arbeitge-

ber weiter beschäftigt werden. Dies sind z. B. Beschäftigte mit Langzeiterkrankung oder solche, 

die wegen der Inanspruchnahme der Elternzeit oder des Mutterschutzes nicht erwerbstätig sind. 

 Unter VZÄ wird die Anzahl der Arbeitsstunden je Pflegefachkraft geteilt durch die übliche Arbeits-

zeit einer Vollzeit-Pflegefachkraft verstanden. 

Die Anzahl der VZÄ gibt somit an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch bei einer gemischten 

Personalbelegung mit Teilzeitbeschäftigten und Leih-/Zeitarbeitern ergeben. Leih-/Zeitarbeiter o. ä. 

sind somit einrichtungsindividuell nach Beschäftigungsumfang in VZÄ umzurechnen. 

 

Beispiel zur Umrechnung in VZÄ: 

bei 1 Vollzeitkraft mit 39 Std./Woche, 1 Teilzeitkraft mit 24 Std./Woche und 1 Leiharbeitnehmer 

mit 30 Std./Woche beträgt die Anzahl der Vollzeitäquivalente der Pflegefachkräfte (inkl. PDL): 

(39+24+30) ÷ 39 = 2,38 VZÄ (kaufmännische Rundung auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma) 

  

① 
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② Eingabefeld: Anzahl der Vollzeitäquivalente der Pflegefachkräfte lt. Vergütungsvereinbarung 
       zum 01.05.2023 
 
 

 

 
 

 

Erläuterungen: 

 

Vollstationäre Pflegeeinrichtungen: 
 Es ist die für die jeweilige stationäre Pflegeeinrichtung nach der am 01.05.2023 geltenden Pflege-

satzvereinbarung vorzuhaltende Anzahl der VZÄ der Pflegefachkräfte anzugeben unter Berück-

sichtigung der am 01.05.2023 vorhandenen Belegung nach Pflegegraden, der in der Pflegesatz-

vereinbarung vereinbarten Personalschlüssel für die Berufsgruppe Pflege und Betreuung je Pfle-
gegrad und der darin vereinbarten Fachkraftquote. 

 Sollte die Fachkraftquote in der Vergütungsvereinbarung wider Erwarten nicht aufgeführt sein, 

ist die am Stichtag tatsächlich vorgehaltene Fachkraftquote heranzuziehen. 

 Außerdem müssen die Pflegefachkräfte des Stellenkontingents für den Sonderpersonalschlüssel 

„Qualität“ unter Ansatz der vereinbarten Fachkraftquote einbezogen werden. 

 Hinzu kommt das vereinbarte Stellenkontingent für die verantwortliche Pflegefachkraft (nur an-
zugeben, wenn dies nicht im Personalschlüssel „Pflege und Betreuung“ enthalten ist). 

 Pflegeeinrichtungen, die eingestreute Kurzzeitpflegeplätze vorhalten, können die darauf entfalle-

nen Pflegekräfte zur stationären Einrichtung hinzuzählen. 

 

 Pflegeeinrichtungen, die integrierte Tagespflegeplätze vorhalten, werden durch den AFBW sepa-

rat im Fonds veranlagt (separate Fonds- ID und separate Datenmeldung). Ggf. bitte hierzu Kon-

takt zu uns aufnehmen. 

 Pflegeeinrichtungen, die zum 01.05.2023 noch keine Pflegesatzvereinbarung nach Pflegegraden 

abgeschlossen haben, können die am Stichtag tatsächlich vorgehaltenen Vollzeitäquivalente der 

Pflegekräfte heranziehen. 
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Teilstationäre Pflegeeinrichtungen: 
 Es ist die für die jeweilige teilstationäre Pflegeeinrichtung nach der am 01.05.2023 geltenden 

Pflegesatzvereinbarung vorzuhaltende Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Pflegefachkräfte 

anzugeben unter Berücksichtigung der am 01.05.2023 vorhandenen Belegung, dem in der Pfle-

gesatzvereinbarung vereinbarten Personalschlüssel für die Berufsgruppe Pflege und Betreuung 

und der darin vereinbarten Fachkraftquote. 

 

Teilstationäre Pflegeeinrichtungen, die am 01.05.2023 nicht geöffnet hatten, können bei der Berech-
nung die Belegung am nächstmöglichen Öffnungstag zugrunde legen. Wenn der Stichtag in der Ein-

richtung nicht die repräsentative Belegung widerspiegelt, ist die Gesamtbelegung geteilt durch die 

jeweiligen Öffnungstage in der KW 19 heranzuziehen (siehe nachfolgendes Berechnungsbeispiel). 

Beispiel zur Berechnung der heranzuziehenden durchschnittlichen Belegung in KW 19: 

Summe aller Bewohner/Tag in KW 19 ÷ Anz. geöffneter Tage (Mo.: 7, Die.: 5, Mi.: 6, Do.: 4, Fr.: 7)  

= 29 Bewohner ÷ 5 Tage = 5,8 Bewohner (kaufmännische Rundung auf zwei Dezimalstellen nach 

dem Komma) 

 

 

Sollte die Fachkraftquote in der Vergütungsvereinbarung nicht aufgeführt sein, ist hilfsweise die am 

Stichtag tatsächlich vorgehaltene Fachkraftquote heranzuziehen. 

 Pflegeeinrichtungen, die zum 01.05.2023 noch keine Pflegesatzvereinbarung nach Pflegegraden 

abgeschlossen haben, können die am Stichtag tatsächlich vorgehaltenen Vollzeitäquivalente der 

Pflegekräfte heranziehen. 

 

Beispielberechnungen: 

 

 Im Folgenden sind Beispielberechnungen für eine vollstationäre Pflegeeinrichtung, für eine teil-

stationäre Pflegeeinrichtung sowie für eine vollstationäre oder teilstationäre Pflegeeinrichtung 

mit Versorgungsvertrag nach Pflegestufen dargestellt. 

 In den abgebildeten Beispielberechnungen werden Zwischenwerte nicht aufgerundet und bis 

zur 3. Nachkommastelle dargestellt. 

 AFBW: Berechnungshilfe: Eine entsprechende Excel-Tabelle zur Errechnung von Feld ② finden 

Sie im AFBW-Meldeportal unter „Anleitungen“/“Ausfüllhinweise Meldungen“ (siehe nachfol-

gende Beispielberechnung). 
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1. Beispielberechnung für eine vollstationäre Pflegeeinrichtung 

Hier: Berechnung mit ungerundeten Zwischenwerten, Darstellung der Zwischenwerte bis zur  

3. Nachkommastelle 

 
   Die rot markierten Werte sind von Ihnen in die Berechnungstabelle einzutragen.  
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2. Beispielberechnung für eine teilstationäre Pflegeeinrichtung: 
 
      Die rot markierten Werte sind von Ihnen in die Berechnungstabelle einzutragen. 

 
 
3. Beispielberechnung für eine vollstationäre oder teilstationäre Pflegeeinrichtung mit Pflege-

satzvereinbarung nach Pflegestufen (ohne Pflegegrade): 
 
           Die rot markierten Werte sind von Ihnen in die Berechnungstabelle einzutragen. 

 

    
 
 

③ Eingabefeld: Platzzahl lt. Versorgungsvertrag zum 01.05.2023 
 

 

 
Dieses Feld wird automatisch mit den Vorjahresdaten befüllt; Korrekturen an der Platzzahl können 

Sie jedoch vornehmen.   

(*) 

(**) 

③ 
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④ Eingabefeld: Abfrage, ob es sich um eine teilstationäre Pflegeeinrichtung  (Tages- bzw. Nachtpflege) 
       handelt  
 
        

 
Bitte kreuzen Sie das zutreffende Feld an. Wenn Sie „Ja“ ankreuzen, öffnet sich das nachfolgende 

Feld. 
 
 
④a Optionales Eingabefeld: Anzahl wöchentl. Öffnung 
 

 
In diesem Feld geben Sie bitte die Anzahl der voraussichtlichen, durchschnittlichen Öffnungstage der 

teilstationären Pflegeeinrichtung pro Woche in 2024 an. 

 
 
⑤ Eingabefeld: Anzahl der tatsächlichen Belegungstage 2022 

 

 

 

 
 

 

Geben Sie hier die Anzahl der tatsächlichen Belegungstage vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 an. 

 

Bitte beachten Sie: Hier keine Berücksichtigung des Pflege-Rettungsschirms! Abfrage erfolgt erst un-
ter Punkt ⑩. 
Abwesenheitstage berücksichtigen Sie mit dem Faktor 0,75 beim Gesamtwert „Anzahl der Belegungs-

tage 2022“. 

 

Beispiel: 10 durchgängige Tage Abwesenheit x 0,75 = 7,5 Belegungstage. Diese sind zu den voll abge-

rechneten Belegungstagen hinzuzurechnen.  

⑤ 

④ 

④a 
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⑥ Upload Nachweis der tatsächlichen Belegungstage 2022 (verpflichtend) 
 
 

 
 
Laden Sie über den Upload-Button als Nachweis für den im Eingabefeld „Anzahl der tatsächlichen Be-

legungstage 2022“ eingetragenen Wert den entsprechenden Auszug aus dem Jahresabschluss der 

Einrichtung oder einen Auszug aus dem Abrechnungsprogramm hoch. 

Dem Nachweis müssen die tatsächlichen Belegungstage in den Monaten Januar bis Dezember 2022 

(je Monat) zu entnehmen sein. 

 

 
 
⑦ Eingabefeld: Höhe des täglichen von der Pflegekasse genehmigten Ausbildungszuschlags PflBG 
       2022 (nur AFBW – ohne KVJS) 

 

 

 
In diesem Feld ist der für Ihre Einrichtung vereinbarte individuelle tägliche Ausbildungszuschlag PflBG 
2022 anzugeben. Keine Berücksichtigung des KVJS-Zuschlags! 

 

 

⑧ Upload Bestätigungsschreiben des Ausbildungszuschlags PflBG durch die federführende Pflege- 
       kasse (verpflichtend) 
 

 

 
 

Laden Sie das Bestätigungsschreiben des einrichtungsindividuellen Ausbildungszuschlags PflBG 2022 

durch die federführende Pflegekasse über den Upload-Button hoch. 

 

Sofern Ihnen keine Bestätigung der Pflegekasse vorliegt, laden Sie bitte Ihr an die Pflegekasse über-

mitteltes Schreiben über den Upload-Button hoch. 

  

⑦ 

⑧ 
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Beispiel-Bestätigungsschreiben des Ausbildungszuschlags durch die Pflegekasse: 
 

 

 
 

 

⑨ Eingabefeld: Abfrage der Mindereinnahmen in 2022 über den Pflege-Rettungsschirm, die auf 
       den Ausbildungszuschlag PflBG entfielen 
 
 

 
 

Bitte kreuzen Sie das zutreffende Feld an. Wenn Sie „Ja“ ankreuzen, öffnet sich das nachfolgende 

Feld ⑩. 

 

  

⑨ 
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⑩ Optionales Eingabefeld: Über den Pflege-Rettungsschirm abgerechnete Belegungstage 2022, 
       die auf den Ausbildungszuschlag PflBG entfielen 

 
 

In diesem Feld geben Sie die Belegungstage aus über den Pflege-Rettungsschirm geltend gemachten 

Mindereinnahmen 2022, die auf den Ausbildungszuschlag PflBG entfielen (ohne KVJS-Zuschlag) an. 

Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen/-artikel, Masken o. ä. dürfen hier nicht berücksichtigt 

werden. 

 
Um Ihnen die Berechnung zu erleichtern, stellen wir Ihnen ein Berechnungstool (Excel) zur Verfü-

gung, welches in der Meldung zum Download zur Verfügung steht. 

 

 
 

Beispiel-Berechnungstool für vollstationäre Pflegeeinrichtungen: 
 

 

⑩ 

⑩ 
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Beispiel-Berechnungstool für teilstationäre Pflegeeinrichtungen (Tagespflegen): 
 

 
 

 

⑪ Zahlweise des Differenzbetrags 
 
 

 
 

Der sich aus der Abrechnung der Umlagebeträge 2022 ergebende Differenzbetrag wird im Jahr 2024 

als Einmalbetrag ausgeglichen. 

Im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung an den AFBW geben Sie bitte hier an, ob Sie den Differenz-

betrag in Form von einer monatlichen Zahlweise (in 12 Monaten) an den AFBW entrichten möchten. 

  

⑪ 

⑩ 
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⑫ Nachweis der Angaben durch den Jahresabschlussprüfer/Steuerberater bzw. die Geschäfts- 
       führung (verpflichtend) 
 

 

 
 Bei Auswahl „Ja“: 

Laden Sie zum Nachweis der Einnahmen aus in Rechnung gestellten Ausbildungszuschlägen 

PflBG im Finanzierungsjahr 2022 die Bestätigung des Jahresabschlussprüfers/Steuerberaters 

über den Upload-Button hoch. 

 
 

 Bei Auswahl „Nein“: 
Laden Sie das Bestätigungsformular der Geschäftsführung über den Download-Button herunter. 

 
Anschließend laden Sie das ausgefüllte und durch die Geschäftsführung unterzeichnete Bestäti- 

gungsformular über den Upload-Button hoch. 
 

 

⑬ Anmerkungen für den AFBW 
 

 

 
 
In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, uns einrichtungsindividuelle Informationen zu Ihrer Daten-

meldung zukommen zu lassen. Bitte vermerken Sie hier, sofern bereits Vereinbarungen mit den Pfle-

gekassen über eine signifikante Änderung der Platzzahl in 2023 vorliegen oder diesbezüglich konkrete 

Gespräche aufgenommen wurden. 

 

 

Speichern und Versenden 
⚠ Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Daten zu speichern und zu versenden. 

 
  

⑫ 

⑬ 
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Nähere Informationen finden Sie auch unter: www.afbw-gmbh.de 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 

meldeportal@afbw-gmbh.de oder Servicetelefon 0711 998845-720 
Montag bis Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr und 13:15 – 15:00 Uhr 

Freitag:  10:00 – 12:00 Uhr  
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Anlage: Nachweisformular Geschäftsführung voll- oder teilstationäre Pflegeeinrichtungen 
 

 

 


